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Provinziale Kontrolleinheit von :         
Datum :   Verantwortlicher Kontrolleur:                              Nr. :   
 
Betreiber :                                                                         Einmalige Nr. :  

Adresse :   

DPA 2360 Gesundheitliche Einstufung des Geflügels - Rückverfolgbarkeit [2360] v2 

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig, regelwidrig 
NA : nicht anwendbar 

H : Kapitel 
B : Anlage 
A : Artikel 

§ : Paragraph 
L : Absatz 
P : Punkt  

 

  C NC Gewichtung NA 

1. Register  
1. Man stellt die Anwesenheit eines vervollständigten Besucherregisters fest.   
    Ministerieller Erlass : 03/04/2006 A4P3 (1*) 

      3    

  
1.1. Pro Produktionsdurchgang werden folgende Angaben tagtäglich vervollständigt :  
1. Ankunftsdatum der Tiere 
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      1    

  
2. Herkunft der Tiere  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      3    

  
3. Anzahl Tiere  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      1    

  
4. Mortalität 
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      3    

  
5. Anzahl der zur Schlachtung vorgesehenen Tiere.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      1    

  
6. Voraussichtlicher Schlachttermin.  
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      1    

  
7. Diese Angaben werden während mindestens 5 Jahren aufbewahrt.   
    Königlicher Erlass : 10/08/1998 A7§1 (2*) 

      3    

  

Gesamt : 
0

 

0

 
  

0

 

Gesamtzahl der Gewichtungen :  
0

 

0

 
    

% der Regelwidrigkeiten :    
0

 
 %   

 Grenzen :  Zu verbessern : 0  % 

  Unbefriedigend : 0  %  
        

Leichte Regelwidrigkeit : 
0

 - Schwere Regelwidrigkeit : 
0

wovon 
0

mit *  



Kommentar des Kontrolleurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen über die Artikel der Gesetze :  

1. Ministerieller Erlass vom 03/04/2006 zur Festlegung zeitweiliger Maßnahmen zur Bekämpfung der aviären Influenza.  
2. Königlicher Erlass vom 10/08/1998 zur Festlegung bestimmter Vorschriften für die gesundheitliche Einstufung des Geflügels.  

 

 

Kommentar Kontrolleur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Betreiber : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig 
 

Ausgestellt zu ................  
 
Unterschrift und Stempel des Beamten 
 


